
Ärztegesellschaft Uri 
 
 
Merkblatt zur Eröffnung einer ärztlichen Praxis im Kanton 
Uri 
 
Damit  Ärztinnen und Ärzte im Kanton Uri praktizieren und zulasten der obligatorischen 
Krankenpflegeversicherung abrechnen können, brauchen sie eine kantonale 
Berufsausübungsbewilligung und eine Zahlstellenregisternummer ZSR-Nr. 
 
Kantonale Berufsausübungsbewilligung BAB 
 
Die kantonale BAB wird durch das Amt für Gesundheit des Kantons Uri erteilt: 
 
Amt für Gesundheit, z.H. Joe Imhof, Klausenstrasse 4, 6460 Altdorf 
Aktuelle Informationen finden sie unter: www.ur.ch 
 
Zahlstellenregisternummer ZSR 
 
Im Auftrag der schweizerischen Krankenversicherer erteilt die SASIS AG 
Zahlstellenregisternummern. Dazu müssen Ärztinnen und Ärzte neben der kantonalen 
Berufsausübungsbewilligung und der Mitgliedschaft der Ärztegesellschaft Uri 
verschiedene Dokumente einreichen: 
 
www.sasis.ch 
 
Standesorganisation: Ärztegesellschaft Uri (AeGU) 
 
Die Mitgliedschaft bei der FMH ist nur via Basisorganisation möglich. 
Basisorganisationen sind die kantonale Ärztegesellschaft, der VSAO und der VLSS. 
 
Folgende Unterlagen sind für die Aufnahme an die kantonale Ärztegesellschaft 
einzureichen: 
 

- schriftliches Aufnahmegesuch 
- Berufsausübungsbewilligung  
- Curriculum vitae 
- Fotokopien von Arztdiplom, Facharzttitel, Promotionsurkunde 
- Datenstammblatt (www.aerzte-zs.ch) 

 
Nach Prüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit und Richtigkeit durch den Vorstand 
wird das Aufnahmegesuch in der Schweizerischen Ärztezeitung mit einer 
Einsprachefrist von 20 Tagen ausgeschrieben. 
 
Erfolgen keine Einsprachen, gilt der Kandidat als aufgenommen. 
Neu aufgenommene Kollegen sollen sich an der nächsten Generalversammlung 
persönlich vorstellen. 
 

http://www.ur.ch/de/verwaltung/dienstleistungen/?dienst_id=3514
http://www.sasis.ch/de/Entry/ProductEintrag/ProductMenuEintrag?selectedMenuId=583&secondLevelMenuId=779
http://www.aerzte-zs.ch/kantonsgesellschaften/uri/gesellschaft/


 
Anerkennung als Leistungserbringer zuhanden der Krankenkassen 
 
Für die Zuteilung der Abrechnungsnummer von der santésuisse benötigen sie eine 
Kopie des Vertragsbeitritts zum schweizerischen Ärzte-Tarifwerk TARMED, den sie 
nach Aufnahme als Mitglied bei der Ärztegesellschaft Uri erhalten. 
 
 


